
ZH_OBERGERICHT NP150007 vom 5. Mai 2015
ZH Obergericht, 2015-05-05, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_NP150007

FR: ZH_OBERGERICHT NP150007 du 5 mai 2015

IT: ZH_OBERGERICHT NP150007 del 5 maggio 2015

Erwägungen

E. 2
Die Klägerin reicht im Berufungsverfahren erstmals Unterlagen ein, welche sich bislang
nicht bei den Akten befinden (Entwurf Pflichtenheft Baukom- mission vom 10. August
2005 [Urk. 31/2]; Schreiben der Klägerin an den Beklag- ten vom 4. Mai 2006 [Urk. 31/3];
Aufstellung "Anlage-Kosten der BKP Projekt Ei- gentums-Wohnungen D._____" vom 24.
Januar 2006 [Urk. 31/4]; Baukosten- schätzung MFH B._____ Horgen vom 10. August
2005 [Urk. 31/5]; Handnotizen vom 6. Juni 2005 betr. div. Ideen/Ausführungen [Urk. 31/6];
Fotos und Grundrisse eines Entwurfes undatiert [Urk. 31/8]; Schreiben der Klägerin an den
Beklagten vom 18. April 2007 [Urk. 31/9] und Fassadendarstellungen undatiert [Urk.
31/10]). Im Berufungsverfahren sind neue Vorbringen (Noven) zulässig, welche kumulativ
ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt
nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO).
Inwiefern die Klägerin diese Unterlagen nicht bereits vor Vorinstanz einreichen konnte, legt
sie mit keinem Wort dar. Damit aber sind diese Unterlagen unzulässig und unbeachtlich.
Ebenso sind die damit in Zusammenhang stehen- den, erstmals im Berufungsverfahren
vorgebrachten Einwendungen, wonach aus dem Schreiben der Klägerin an den Beklagten
vom 4. Mai 2006 die Entgeltlichkeit hervorgehe, da darin klar festgehalten sei, dass man
sich an einer weiteren Null- runde nicht beteiligen wolle, und im Projekt-Kredit Fr. 20'000.–
für Beratung auf- geführt sei (Urk. 28 S. 2), unzulässig und damit unbeachtlich. 3.1 Die
Klägerin bringt berufungsweise vor, dass der Beklagte alleine be- fragt worden sei, was
eine krasse Missachtung des rechtlichen Gehörs der Kläge- rin darstelle. Die Ausführungen
des Beklagten seien teilweise falsch, ja geradezu verleumderisch. Es sei unverständlich,
warum die Klägerin zu dieser Befragung nicht eingeladen worden sei. Schliesslich moniert
die Klägerin, dass sie bis dato keine Einsicht in die schriftliche, ins Recht gereichte Eingabe
des Beklagten erhal- ten habe (Urk. 28 S. 1).
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Hauptverhandlung auf den 11. November 2013 vorgeladen (Urk. 8/2). Diese Vorladung
wurde an die im Handelsregister eingetragene Adresse der Klä- gerin und 10 Tage vor der
Verhandlung (Art. 134 ZPO) versandt. Sodann wurde sie seitens der Klägerin von deren
einzigen zeichnungsberechtigten Verwaltungs- rat, C._____, persönlich
entgegengenommen (Urk. 8/3). Damit aber wurde die Vorladung korrekt versandt und hatte
die Klägerin Kenntnis vom bevorstehenden Verhandlungstermin und damit auch von der
Befragung des Beklagten. 3.2.2 Gemäss Art. 219 ZPO in Verbindung mit Art. 243 ff. ZPO
und Art. 234 Abs. 1 ZPO berücksichtigt das Gericht bei Säumnis einer Partei die Eingaben,
die nach Massgabe dieses Gesetzes eingereicht worden sind. Im Übrigen kann es seinem
Entscheid die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei zu Grunde legen.
Nachdem der Beklagte seine Klageantwort bereits anlässlich der Verhandlung vom 11.



November 2013 ordnungsgemäss vorgetragen und eine entsprechende Stellungnahme
schriftlich zu den Akten gereicht hatte, indes zur Verhandlung am 3. Juli 2014 nicht
erschienen war, hat die Vorinstanz seine Ein- gabe zu Recht berücksichtigt. Sodann hat die
Vorinstanz die Klägerin anlässlich der Verhandlung vom 3. Juli 2014 darauf hingewiesen,
dass der Beklagte seine Klageantwort deponiert habe (Prot. I S. 19). Damit aber wurde der
Klägerin die Möglichkeit gegeben, Kenntnis von der Klageantwort und Einsicht in dieselbe
zu nehmen. Überdies hat der Vorderrichter den Vertreter der Klägerin mit den haupt-
sächlichen Aussagen des Beklagten anlässlich der Hauptverhandlung vom 3. Juli 2014
konfrontiert, wonach dieser bestreite, dass zwischen den Parteien für die Beratung
Entgeltlichkeit vereinbart worden sei; seitens der Klägerin sei nie zum Ausdruck gebracht
worden, dass etwas für die Leistungen verlangt werde; es ha- be sich um einen
"Götti-Dienst" gehandelt (Prot. I S. 28 ff.). Damit aber wurde der Anspruch auf Wahrung
des rechtlichen Gehörs der Klägerin nicht verletzt. 4.1 Weiter macht die Klägerin geltend,
dass es zwar zutreffe, dass sie – da alle Unterlagen, welche 2013 eingegangen seien, zuerst
hätten geordnet und ka- talogisiert werden müssen – keine weiteren Beweismittel genannt
habe; indes sei sie der Ansicht, dass die Vorinstanz von Beginn an Unterlagen erhalten
habe,
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der Klägerin an den Beklagten). Um überhaupt Ordnung in das Projekt Hor- gen zu bringen,
habe die Klägerin eine Baukommission vorgeschlagen. Architekt E._____ haben einen
Entwurf erstellt, und die 1. Sitzung habe am 5. Juni 2005 unter Mitwirkung des Beklagten
stattgefunden (Urk. 28 S. 2). 4.2 Nicht klar ist, welchen Brief die Klägerin mit "Nr. 4"
bezeichnet. Bei den vor Vorinstanz eingereichten Unterlagen handelt es sich bei Beilage 4
um die Rechnung vom 12. Juli 2010 sowie die Stundenaufstellung. Darin finden sich kei-
nerlei Anhaltspunkte, aus welchen auf eine Vereinbarung der Entgeltlichkeit für die
Tätigkeit der Klägerin geschlossen werden könnte. Bei den im Berufungsver- fahren
eingereichten Unterlagen handelt es sich bei Beilage Nr. 4 um die Aufstel- lung
"Anlage-Kosten nach BKP betr. Projekt Eigentums-Wohnungen D._____" vom 24. Januar
2006 (Urk. 31/4). Da diese Beilage – wie erwähnt (vgl. Erw. 2 hiervor) – neu ist, ist sie
nicht zu beachten. Dieses Beweismittel hätte die Klägerin bereits vor Vorinstanz einbringen
müssen; im Berufungsverfahren ist dies verspä- tet. Dies gilt – wie ebenfalls bereits erwähnt
– auch für den Brief vom 4. Mai 2006 (Urk. 31/3), aus dem die Klägerin Entgeltlichkeit des
Auftrags abzuleiten scheint (Urk. 28 S. 2 zu "Seite 11, Abs. 6"). 4.3 Im Übrigen setzt sich
die Klägerin nicht mit den Erwägungen der Vor- instanz in hinreichend substantiierter
Weise auseinander. Sie führt lediglich in pauschaler Weise aus, dass die Erwägungen der
Vorinstanz betreffend die Vor- geschichte des Falles C._____-B._____ mehr oder weniger
die Sichtweise des Beklagten darstelle. Damit sei diese mit grossen Lücken und
offensichtlichen Un- wahrheiten versehen (z.B. "der Streit des Beklagten mit allen
bemühten Architek- ten, in Vorfeld der Seite 3 Abs. 2; Studien zum Projekt Horgen" (Urk.
28 S. 1). Diese bloss in pauschaler Weise vorgebrachten Einwendungen vermögen den
Anforderungen an eine Berufungsbegründung nicht zu genügen, hat der Beru- fungskläger
doch seine Behauptungen in analoger Anwendung von Art. 221 ZPO bestimmt und
vollständig aufzustellen und muss sich mit den Entscheidgründen im angefochtenen
Entscheid auseinandersetzen (BGer 4A_527/2011, Urteil vom
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Entsprechend erweist sich die Berufung als unbegründet, weshalb auf das Einholen einer
Berufungsantwort der Gegenpartei verzichtet werden kann (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Die
Berufung ist abzuweisen. 6.1 Die Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2
GebV OG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 3'600.– festzusetzen. Die Ge-
richtskosten sind ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 6.2
Dem Beklagten ist mangels relevanter Umtriebe im Berufungsverfah- ren keine
Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt:
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